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Zum titelbild
Mit dem neuen Wohnungseigentümergesetz im 
Rücken können Eigentümergemeinschaften bislang 
verschleppte Modernisierungen endlich in Angriff 
nehmen. Ganz oben auf der Dringlichkeitsliste steht 
der Einbau neuer Heizsysteme. Als „Großabnehmer“ 
können Eigentümergemeinschaften dabei rd. 50 % und 
mehr im Vergleich zu Einfamilienhäusern sparen.
Eine Modernisierung für mehr Energieeffizienz macht 
sich für Eigentümergemeinschaften besonders be-
zahlt – in mehrfacher Hinsicht. Zum einen profitieren 
sie sofort durch reduzierte Heizkosten – allein der 
Austausch der Heizungsanlage spart insgesamt bis 
zu 2.500 Euro pro Jahr. Doch mehr noch profitieren 
sie, weil sie als Großabnehmer die Vorteile innovativer 
Techniken optimal ausschöpfen können.
Während der Einbau eines Blockheizkraftwerks für ein Einfamilienhaus ca. 25.000 Euro 
kostet, zahlt ein Mehrfamilienhaus mit sechs Wohnungen „nur“ rd. 30.000 Euro.

Foto: BHW Bausparkasse

Fassadenrenovierung

Gebäude, deren Wärmeschutz 30 Jahre 
alt ist, verbrauchen bis zu dreimal mehr 
Heizenergie als Häuser, die moderne 
Standards erfüllen. Bis zu 40 % der Wär-
meverluste gehen dabei auf das Konto 
der ungedämmten Außenwände. Eine 
professionelle Fassadendämmung zahlt 
sich schnell aus. Zu diesem und anderen 
Energiespar-Aspekten informieren wir 
Sie auf unseren Sonderseiten.
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Datschenrecht

Der Grundstückseigentümer nahm 
den Datschennutzer auf Erstattung 
von 50 % der Abwasserbeiträge in 

Anspruch. Dieser weigerte sich mit 
der Begründung, auf dem Grund-

stück befinde sich kein Übergabe-
schacht, so dass er mangels eines 
tatsächlichen Vorteils keine Erstat-
tung schulde.  Der Fall landete vor 
dem Landgericht Frankfurt (Oder). 
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